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 Allgemeine Verwaltung 

Stadt Fürstenfeldbruck  Postfach 1645  82245 Fürstenfeldbruck Hauptstraße 31 
 

An die/ das/ den 
Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung 
Behindertenbeirat/ Seniorenbeirat/  
Sportbeirat/ Stadtjugendrat/ Umweltbeirat/ 
Wirtschaftsbeirat 
Stadtwerke Fürstenfeldbruck 
Veranstaltungsforum Fürstenfeld 
Vertreter der Presse 

82256 Fürstenfeldbruck 

Telefon: 08141 / 281-0 
Telefax: 08141 / 282-1199 

 

Allg. Öffnungszeiten: 
Mo – Fr 08:00-12:00 Uhr 

Do 14:00-18:00 Uhr 
und nach Vereinbarung 

 

http://www.fuerstenfeldbruck.de 

Info@fuerstenfeldbruck.de 

 

Fürstenfeldbruck, 30.03.2022  
 

 
 

Einladung zur 
29. öffentlichen und nichtöffentlichen Sitzung des Stadtrates 
 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
hiermit lade ich Sie zu der am Mittwoch, 30.03.2022, 19:00 Uhr, im großen Sitzungssaal 
des Rathauses stattfindenden Sitzung des Stadtrates ein. 
 
 
Tagesordnung: 
 
Öffentlicher Teil: 
 
 1. Rechtsverordnung nach § 14 LadSchlG zur Regelung der verkaufsoffenen Sonn- 

und Feiertage in der Stadt Fürstenfeldbruck für das Jahr 2022 
 

 2. Naherholungsgebiet Pucher Meer - Ergänzung der Hausordnung ab der Badesai-
son 2022 
 

 3. Um- und Anbau Feuerwehrgerätehaus Aich; Projektbeschluss 
 

 4. Namensgebung Schülerhort an der Cerveteristraße 
 

 5. Viehmarktplatz Süd; Projektbeschluss 
 

 6. Veranstaltungsforum Fürstenfeld: Bestellung Prüfer Jahresabschluss 2021 
 

 7. Oberbürgermeisterwahl; 
Festlegung Wahltermin und Bestellung Wahlleiter 
 

 8. Verschiedenes 
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Nichtöffentlicher Teil: 
 
 1. Vertragsangelegenheiten 

 
 2. Verschiedenes 

 
 
 
 
Freundliche Grüße 
 
 
 
 
Erich Raff 
Oberbürgermeister 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2651/2022 
 

28. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Rechtsverordnung nach § 14 LadSchlG zur Regelung der 
verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage in der Stadt Fürstenfeldbruck für 
das Jahr 2022 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 10.02.2022 

Verfasser Walter, Sabine Zuständiges Amt Amt 3  

Sachgebiet 32 Öffentliche Sicherheit 
und Ordnung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Kultur- und Werkausschuss Vorberatung 09.03.2022 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 29.03.2022 Ö 

 

Anlagen: Anlage 1: Entwurf Rechtsverordnung von verk.off. Sonntagen 2022 
Anlage 2: Ladenöffnungsbereich Innenstadt 
Anlage 3: Antrag auf 4. verkaufsoffenen Sonntag anlässlich der Auto-
schau und Modenacht 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Kultur- und Werksausschuss nimmt den Sachvortrag der Verwaltung zur Kennt-
nis und empfiehlt dem Stadtrat, 
 

1. die verkaufsoffenen Sonntage für das Jahr 2022 auf den 24. April, 22. Mai, 
24. Juli und 30. Oktober festzusetzen und 
 

2. die Rechtsverordnung zur Regelung der verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage 
in der Stadt Fürstenfeldbruck für das Jahr 2022 entsprechend der Anlage 1 zu 
beschließen. 

 

 

 

TOP Ö  1TOP Ö  1
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Seite 2 

 

Referent/in Droth / FW     Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in Heimerl / SPD     Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in Höfelsauer / CSU      Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   keine 

Umweltauswirkungen  keine 

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Die Rechtsverordnung nach § 14 Ladenschlussgesetz (LadSchlG) zur Regelung der 
verkaufsoffenen Sonn- und Feiertage muss seit 2011 jedes Jahr neu erlassen wer-
den. Die Verwaltung hat im UVS vom 08.02.2012 ausführlich darüber berichtet. 
 
 
Drei Termine für Märkte im Jahr 2022 in der Innenstadt (siehe Anlage 2) stehen be-
reits fest: 
 
- Frühjahrsmarkt am letzten Sonntag im April - 24.04.2022 
- im Zuge des Altstadtfestes - 24.07.2022 
- Herbstmarkt am letzten Sonntag im Oktober - 30.10.2022 

 
 

Für den 4. verkaufsoffenen Sonntag, der aus Anlass eines Marktes, einer Messe o-
der einer sonstigen Veranstaltung festgesetzt werden kann, wurde vom Gewerbe-
verband ein Antrag für den 22.05.2022 im Rahmen der Autoschau und Modenacht 
gestellt (Anlage 3), über den noch nicht entschieden ist. 
 
 
Die Verwaltung kommt somit zu eingangs formuliertem Beschlussvorschlag. 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2696/2022 
 

28. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Naherholungsgebiet Pucher Meer - Ergänzung der Hausordnung ab der 
Badesaison 2022 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: Amt2/SG24 Erstelldatum 21.03.2022 

Verfasser Salecker, Alexandra Zuständiges Amt Amt 2  

Sachgebiet 24 Immobilienmanagement Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Entscheidung 29.03.2022 Ö 

 

Anlagen:  Hausordnung „Pucher Meer“ 2021 
 Niederschrift ISJS vom 09.03.2021 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt nachfolgende Punkte in die Hausordnung des Pucher Meers 
zu ergänzen und durch die Verwaltung umzusetzen: 
 

 Von Montag bis Donnerstag ist die Benutzung des Pucher Meers ist in der Zeit 
von 22:00 Uhr – 06:00 Uhr nicht gestattet. 
In der Nacht von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag ist die Benut-
zung des Pucher Meers in der Zeit von 23:00 Uhr – 06:00 Uhr nicht gestattet. 
Diese Regelung gilt immer, soweit im Einzelfall keine schriftliche Genehmigung 
der Stadt vorliegt. 

 

 Das Mitbringen, der Konsum sowie der Verkauf von Getränken aus Glasflaschen 
sind untersagt. 

 

 

 

TOP Ö  2TOP Ö  2
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Referent/in     Wollenberg, Prof. Dr. / FDP Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten keine 

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
In der bis Ende 2020 geltenden Pucher Meer Satzung war eine Sperrzeit von  
01:00 Uhr – 06:00 Uhr geregelt. 
 
In der Sitzung des Ausschusses für Integration, Soziales, Jugend und Sport vom 
09.03.2021 wurde beschlossen, dass diese in der neu beschlossenen Hausordnung 
(sh. Anlage 1) für das Pucher Meer ersatzlos entfallen soll. Grund war, dass 
Zusammenkünfte in andere Bereiche des Stadtgebietes verlagert werden könnten. 
 
Die Situation am Pucher Meer sollte beobachtet werden und bei wiederholten Prob-
lemen, sollte erneut beraten werden, ob die Sperrzeit wieder in die Hausordnung 
aufgenommen werden soll (sh. Anlage 2) 
 
Vandalismus und erhebliche Vermüllungen waren im Sommer 2021 wiederholt ein 
verstärktes Thema. Besonders auffällig waren Vermüllungen durch Hinterlassen-
schaften feiernder Gruppen. Auch haben sich viele Badegäste über eine Gefährdung 
durch zerbrochene Glasflaschen beschwert. Die Stadtverwaltung hatte im Jahr 2021 
einen Sicherheitsdienst beauftragt. Ebenso reagierte die Polizeiinspektion Fürsten-
feldbruck mit Schwerpunktkontrollen auf die Ereignisse. 
 
Das Pucher Meer dient als Naherholungsgebiet, Badegäste haben einen Anspruch 
auf saubere und vor allem sichere Nutzung des Badesees sowie dessen Liegeflä-
chen mitsamt Zuwegungen. 
 
Um für dem Sicherheitsdienst sowie der Polizei eine rechtssichere Handhabe für die 
Erteilung von Platzverweisen zu schaffen, empfiehlt die Verwaltung folgende Punkte 
in die Hausordnung des Pucher Meers aufzunehmen: 
 

 Von Montag bis Donnerstag ist die Benutzung des Pucher Meers ist in der Zeit 
von 22:00 Uhr – 06:00 Uhr nicht gestattet. 
In der Nacht von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag ist die Benut-
zung des Pucher Meers in der Zeit von 23:00 Uhr – 06:00 Uhr nicht gestattet. 
Diese Regelung gilt immer, soweit im Einzelfall keine schriftliche Genehmigung 
der Stadt vorliegt. 

 

 Das Mitbringen, der Konsum sowie der Verkauf von Getränken aus Glasflaschen 
sind untersagt. 
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   Seite 1 von 2 

Auszug 
aus der Niederschrift über die 

3. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Ausschusses für Integration, 
Soziales, Jugend und Sport 

vom 09.03.2021 
 

 
Vorsitzender, Oberbürgermeister: 
Herr Erich Raff;  
Ausschussmitglieder: 
Herr Adrian Best; Herr Albert Bosch; Herr Lukas Braumiller; Herr Willi Dräxler; Herr Pe-
ter Glockzin; Herr Jan Halbauer; Herr Franz Höfelsauer; Frau Tina Jäger; Herr Martin 
Kellerer; Frau Lisa Rubin; Frau Katrin Siegler;  
Vertreter/in: 
Frau Gina Merkl; Frau Dr. Alexa Zierl;  
 
Beratungspunkt (öffentlich): 
 

TOP 3 Erholungsgebiet Pucher Meer - Hausordnung 

 
Sachvortrag: 
 
Der Sachvortrag Nr. 2364/2021 vom 18.02.2021 dient dem Gremium als Diskussions-
grundlage. 
 
StR Kellerer begrüßt die Hausordnung für das Pucher Meer und freut sich, dass die 
Schwimminseln wieder eingesetzt werden. Er meint jedoch, SUPs und kleine Boote 
sollten auf dem Pucher Meer zugelassen werden. 
 
StR Dräxler ist der gleichen Meinung und ergänzt, dass auch Fischerboote erlaubt 
werden müssten. Des Weiteren möchte er die Zugangsbeschränkung zwischen 1 Uhr 
und 6 Uhr morgens aufheben, da sich sonst die Treffen in andere Bereiche des Stadt-
gebiets verlagern. 
 
Viele weitere Ausschussmitglieder befürworten die angesprochenen Änderungen. Bei 
der Aufhebung der Sperrzeit ist man sich einig, dass sie nicht benötigt werde, wenn es 
mit der Einhaltung der Regeln funktioniert. 
 
Oberbürgermeister Raff macht den Vorschlag, die Sperrzeit aufzuheben und die Situ-
ation zu beobachten. Sollte es nächtliche Probleme geben, kann im nächsten ISJS dar-
über beraten werden, die Sperrzeit wieder in die Hausordnung aufzunehmen. 
 
Es ergeht folgender geänderter 
 
Beschluss: 
 
Der Ausschuss für Integration, Soziales, Jugend und Sport beschließt 
 
die Hausordnung (Anlage 1) für die Benutzung des Erholungsgebietes „Pucher 
Meer“ mit folgenden Änderungen: 
 

TOP Ö  2TOP Ö  2
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   Seite 2 von 2 

 SUP-Nutzung wird nicht untersagt, aber es soll spezielle Zugangsstellen geben 
 Schlauchboote dürfen benutzt werden 
 Fischer dürfen Boote nutzen 
 die Sperrstunde von 01.00 – 6.00 Uhr wird aufgehoben 

 
Ja-Stimmen: 14  
Nein-Stimmen: 0   
 
 
Für die Richtigkeit des Auszuges: 
Fürstenfeldbruck, 22.03.2022 
 
 
 
Michaela Raff 
Schriftführerin 

gez. Erich Raff 
Oberbürgermeister 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2667/2022 
 

28. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Um- und Anbau Feuerwehrgerätehaus Aich; Projektbeschluss 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: 32-091 Erstelldatum 24.02.2022 

Verfasser Förg, Tanja Zuständiges Amt Amt 3  

Amt 2 

Sachgebiet 31 Rechts- und 
Vertragswesen, 
Beteiligungsmanagement 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Entscheidung 29.03.2022 Ö 

 

Anlagen: Anlage 1: Kostenberechnung gesamt 
Anlage 2: Kostenberechnung Elektro 
Anlage 3: Kostenberechnung Außenanlagen 
Anlage 4: Auszug aus der Niederschrift vom HFA am 13.04.2021 
Anlage 5: Auszug aus der Niederschrift vom Stadtrat am 27.04.2021 
Anlage 6: Auszug aus der Niederschrift vom PBA am 24.11.2021 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 
1. Zur Realisierung der Um- und Anbaumaßnahmen am Feuerwehrgerätehaus 

Aich einen Projektbeschluss zu fassen. 
 
2. Der Oberbürgermeister o. V. i. A. wird ermächtigt, auf Grundlage der Ergebnisse 

der Vergabeverfahren die entsprechenden Verträge abzuschließen und die Auf-
träge zu vergeben.  

 

 

 

TOP Ö  3TOP Ö  3
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Referent/in     Wollenberg, Prof. Dr. / FDP Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in    Lohde / CSU Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

2.800.
250 € 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Die Voraussetzungen für die Fassung eines Projektbeschlusses nach § 2 Nr. 13 der 
Geschäftsordnung für den Stadtrat (2020 – 2026) liegen vor.  
 
„Der Stadtrat ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig:  
Die Entscheidung über die Realisierung von durch gefasste Beschlüsse abgeschlos-
senen und haushaltsmäßig beschlossenen Projekten, soweit ein Kostenrahmen von 
einer Million Euro überschritten wird.“ 
 

In der Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses am 13.04.2021 und in der Sitzung 

des Stadtrates am 27.04.2021 wurden erste Entwürfe und eine Kostenschätzung für 

den Um- und Anbau des Feuerwehrgerätehauses Aich vorgestellt.  

Nachdem der grundsätzliche Vorschlag für den Um- und Anbau durch den Stadtrat 

bestätigt wurde, wurden die Architektenleistungen und Fachplaner vergeben. Das 

zusammengestellte Team entwarf sodann den abschließenden Plan, welcher zu-

nächst in einer Arbeitsgruppe vorbesprochen und anschließend in der Sitzung des 

Planungs- und Bauausschusses am 24.11.2021 vorgestellt und beschlossen wurde. 

Die Planung erhielt dabei große Zustimmung.  

In dieser Sitzungsvorlage wurde die Verwaltung beauftragt, einen Projektbeschluss 

zur Realisierung vorzubereiten und dem Stadtrat zur Entscheidung vorzulegen.  

Für die Maßnahme wurden bereits aufgeteilt in die Jahre 2020 bis 2023 Haushalts-

mittel in Höhe von insgesamt 2.800.250 € beantragt.  

Das Projekt ist haushaltsmäßig beschlossen, die Gelder für die Realisierung wurden 

im Haushaltsjahr 2020 in Höhe von 100.000 € genehmigt, für das Haushaltsjahr 2021 

wurden 946.250 € genehmigt und für das Haushaltsjahr 2022 wurden 700.000 €, für 

das Haushaltsjahr 2023 1.054.000 € beantragt.  

In den beantragten ca. 2,8 Mio. Euro ist auch ein Risikozuschlag von 200.000 € ent-

halten, weshalb der Ansatz höher ist als die angehängte Kostenberechnung.  

Zu den ursprünglich in der ersten Präsentation anberaumten 1,5 Mio. Euro sind doch 

erhebliche Kostenmehrungen hinzugekommen, weshalb die Kostenberechnung jetzt 

bei knapp 2,6 Mio. Euro liegt. Durch den Puffer soll vermieden werden, dass auf-

grund von Mehrkosten nochmal eine Genehmigung im Stadtrat erforderlich wird. Der 

Puffer kann bei Voranschreiten des Bauprojektes abgeschmolzen werden.  

Die Kostensteigerungen beruhen hauptsächlich auf u. g. Faktoren:  

 der aktueller Wirtschaftslage (laut statistischem Bundesamt Veränderung 

der Baupreise für gewerbliche Gebäude zum Vorjahr Stichtag November 

2021: 15,6 %). 

 ungünstiger Baugrundsituation: wegen geringer Tragfähigkeit der anste-

henden Löslehme ist unter dem gesamten Neubau ein Bodenaustausch 

erforderlich. 

 der Versickerung: Eine Versickerung des Dachflächenwassers wie allge-

mein üblich über Rigolen oder Schächte, ist in den kaum durchlässigen 

Lößlehmen nicht möglich.  
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 der Bausubstanz: gemäß den statischen Voruntersuchungen sind Teile 

des Dachstuhls zu ertüchtigen und die Decke unter dem Technikraum zu 

verstärken. Decken und Bodenplatten des Altbaus sind aus Porenbeton 

hergestellt, diese Platten dürfen für die Leitungsführung nicht durchbohrt 

werden, sondern müssen in diesen Bereichen durch Stahlbeton ersetzt 

werden.  

 eines höheren Ansatzes in den Elektroinstallationen, wegen höheren An-

forderungen an den Brandschutz.  

 der Sanitär- und Heizungsanlage im Bestand, diese werden aus techni-

schen und wirtschaftlichen Gründen ersetzt.  

 der Errichtung einer PV Anlage und Dachbegrünung.  

 

In dem Feuerwehrgerätehaus sind sowohl die Freiwillige Feuerwehr Aich, als auch 

der Schützenverein „Eichengrün“ Aich e. V. untergebracht. Beide Nutzer des Hauses 

wurden intensiv in die Planungen mit einbezogen und sind damit sehr zufrieden.  

Das neue Feuerwehrfahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr Aich wird voraussichtlich 

schon im Oktober 2022 geliefert. Da das neue Fahrzeug nicht mehr in die jetzige Ga-

rage passt, ist es zwingend erforderlich, die neue, größere Garage vor Oktober 2022 

fertig zu stellen. Für den Um- und Anbau ist derzeit eine Bauzeit von März 2022 bis 

März 2023 geplant.  

 

In der Sitzung des Planungs- und Bauausschusses am 16.02.2022 wurden bereits 

die Erd- und Entwässerungsarbeiten, Elektroarbeiten und Baumeisterarbeiten verge-

ben.  

Aufgrund der Dringlichkeit der Fertigstellung der Garage noch dieses Jahr und der 
Vereinfachung der noch anstehenden Vergaben kommt die Verwaltung zu eingangs 
formulierten Beschlussvorschlag.  
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2539/2021 
 

28. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Namensgebung Schülerhort an der Cerveteristraße 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: SG 52 Pa Erstelldatum 07.09.2021 
10.02.2022 
15.03.2022 

Verfasser Paluca, Nikoll Zuständiges Amt Amt 5  

Sachgebiet 52 Schulwesen, 
Mittagsbetreuung 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Zurückgestellt 23.09.2021 Ö 

2 Kultur- und Werkausschuss Vorberatung 09.03.2022 Ö 

3 Stadtrat Entscheidung 29.03.2022 Ö 

 

Anlagen: Vorabauszug KWA vom 09.03.2022 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt für den neu errichteten Schülerhort an der Cerveteristraße 
6b in Fürstenfeldbruck folgende Namensgebung:  
 
„Schülerhort Cerveteristraße“ 

 

 

TOP Ö  4TOP Ö  4
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Referent/in Klehmet, Dr. / BBV
 

    Ja/Nein/Kenntnis Kenntnis 

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen  Nein 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag  Nein    
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten keine 

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Sachvortrag aus der Stadtratssitzung vom 23.09.2021: 
 
Die Nachfrage nach außerschulischen Betreuungsplätzen im Grundschulalter nimmt 
weiterhin stetig zu. Immer mehr Eltern wollen oder müssen ihre Kinder nachmittags 
in der gebundenen Ganztagsschule, in der Mittagsbetreuung und vor allem in den 
Horten betreuen lassen. Dieser gesamtgesellschaftliche Trend ist auch in der Stadt 
Fürstenfeldbruck festzustellen: Trotz des permanenten Ausbaus der Mittagsbetreu-
ung sowie der Einrichtung eines gebundenen Ganztagsschulzuges im Grundschulbe-
reich steigt der Bedarf nach Hortplätzen weiter an.  
 
Die Ergebnisse der von der Stadt Fürstenfeldbruck in Auftrag gegebenen Demogra-
phie-Studie zeigen einen Zuwachs von Kindern im Grundschulbereich auf. Aus dem 
Zuwachs von Kindern im Grundschulbereich resultiert auch eine weitere Zunahme 
des Bedarfs von außerschulischen Betreuungsplätzen für Grundschulkinder. Der an 
der Richard-Higgins-Grundschule naheliegende städtische Schülerhort West mit sei-
nen aktuell 70 Betreuungsplätzen kann den Bedarf an außerschulischen Betreu-
ungsplätzen im Westen von Fürstenfeldbruck nicht gänzlich decken. Die Stadt Fürs-
tenfeldbruck hat deshalb beschlossen, weitere Hortplätze für ein bedarfsgerechtes 
Angebot zu schaffen.  
 
An der Cerveteristraße 6b in Fürstenfeldbruck wurde ein zweigruppiger Hort mit bis 
zu 50 Betreuungsplätzen, davon bis zu fünf integrative Plätze errichtet. Die Inbe-
triebnahme erfolgte zum 13.09.2021.  
 
Gemäß § 2 Nr. 25 der Geschäftsordnung des Stadtrates (GeschO) ist der Stadtrat für 
die Namensgebung für Straßen, Schulen und sonstige öffentliche Einrichtungen zu-
ständig.  
 
Die Stadt Fürstenfeldbruck hat sich bei der Namensgebung für die bestehenden 
städtischen Kindertageseinrichtungen an Straßennamen (z. B. Schülerhort an der 
Philipp-Weiß-Straße) oder an Himmelsrichtungen (z. B. „Schülerhort West“ an der 
Richard-Higgins-Straße) orientiert.  
 
Die Stadtverwaltung schlägt deshalb folgenden Namen für den neuen Schülerhort an 
der Cerveteristraße 6b in Fürstenfeldbruck vor: 
 
 Schülerhort an der Cerveteristraße 
 
Die Stadtverwaltung kommt zu folgendem Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt für den neu errichteten Schülerhort an der Cerveteristraße 6b 
in Fürstenfeldbruck folgende Namensgebung: 
 
 „Schülerhort an der Cerveteristraße“ 
 
Beschluss aus der Stadtratssitzung vom 23.09.2021: 
 
Nach diversen Wortmeldungen der Stadtratsmitglieder verweist Herr OB Raff den 
Tagesordnungspunkt in den Kultur- und Werkausschuss. Die Namensvorschläge 
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sollen unter Einbindung der Leitung und der Kinder des Schülerhortes vorbereitet 
werden.   
 
Sachvortrag für den Kultur- und Werkausschuss am 09.03.2022: 
 
Die Namensfindung für den neu errichteten Schülerhort an der Cerveteristraße 6b in 
Fürstenfeldbruck wurden in der pädagogischen Gruppenarbeit mit den Kindern auf-
gegriffen, innerhalb des pädagogischen Personals sowie durch Beteiligung des El-
ternbeirats behandelt.  
 
Folgende Namensvorschläge sind der Stadtverwaltung eingereicht worden: 
 
Vorschläge Hortkinder:  
Schülerhort Zuckerschnecke (7 Stimmen) 
Schülerhort Blumenwiese (6 Stimmen)  
 
Vorschlag Hortpersonal: 
Das Personal möchte den Arbeitsnamen „Schülerhort an der Cerveteristraße“ beibe-
halten.  
 
Vorschlag Elternbeirat: 
Der Elternbeirat ist der Meinung, dass der beste Name für den neuen Hort „Schülerhort 
an der Cerveteristraße“ ist. Dieser Name hätte sich bereits eingebürgert und auch die 
eingerichtete E-Mail-Adresse ist unter dem Namen bekannt. Ein Wechsel würde nur 
unnötig verwirren. 
 
Weitere Vorschläge: 
Frau Hollenbach (ehemalige Stadträtin):  Schülerhort Am Westpark 
 
Herr Martin Mann (Bürger der Stadt FFB): Schülerhort Sonnenschein  

Schülerhort Sonnenblume 
Schülerhort Amperwelle 
Schülerhort Pucher Strand  

Hinweis:  
Eine Beteiligung außerhalb der „Hortfamilie“ ist grundsätzlich nicht vorgesehen. Die 
weiteren Namensvorschläge werden der Vollständigkeit halber aufgenommen.  
 
Angesichts der vorgebrachten Vorschläge und des bereits kommunizierten und sich 
etablierenden Namens schlägt die Stadtverwaltung weiterhin folgenden Namen für 
den neuen Schülerhort an der Cerveteristraße 6b in Fürstenfeldbruck vor: 
 
 Schülerhort an der Cerveteristraße 
 
Die Stadtverwaltung kommt deshalb zu vorstehend genannten Beschlussvorschlag. 
Beschluss Kultur- und Werkausschuss am 09.03.2022: 
 
Der Kultur- und Werkausschuss hat in seiner Sitzung am 09.03.2022 folgenden ge-
änderten Beschluss für den Namen des neuen Schülerhort an der Cerveteristraße 6b 
als Empfehlung für den Stadtrat gefasst (siehe Anlage):  
 
 Schülerhort Cerveteristraße 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2666/2022 
 

28. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Viehmarktplatz Süd; Projektbeschluss 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus nicht öffentlich 

AZ: 41-Rz Erstelldatum 24.02.2022 

Verfasser Reize, Markus Zuständiges Amt Amt 4  

Amt 2, Amt 3 

Sachgebiet 41 Stadtplanung, 
Bauleitplanung, 
Verkehrsplanung 

Abzeichnung OB: 

 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Entscheidung 29.03.2022 Ö 

 

Anlagen: 1. Lageplan Vorentwurf 
2. Beschlussbuchauszug Stadtrat 23.09.2021 
3. Bewilligungsbescheid Regierung von Oberbayern vom 16.02.2022 

 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt: 
 

1. Für die Umgestaltung des Bereichs Viehmarktplatz Süd wird ein Projektbe-
schluss gefasst. 
 

2. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die zur Realisierung erforderlichen 
vertraglichen Vereinbarungen zu treffen sowie nach Beschlussfassung des 
überarbeiteten Vorentwurfs auf Grundlage der Ergebnisse des Vergabever-
fahrens die entsprechenden Bauleistungen zu vergeben und abzuschließen. 

 

 

TOP Ö  5TOP Ö  5
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Referent/in Götz / BBV     Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz   mittel 

Umweltauswirkungen  mittel 

Finanzielle Auswirkungen  Ja 

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung     HH 
2022 

0,4 
Mio. € 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag         
  

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme     
   

2,9 Mio € 

Folgekosten unbekannt 

     

    
   

      € 
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Sachvortrag: 
 
Sachstand: 
 

1. In der Sitzung des Stadtrats am 23.09.2021 wurde nach vorheriger Vorberatung 
im HFA/PBA am 14.09.2021 beschlossen, den südlichen Viehmarktplatz auf 
Grundlage des Planungsentwurfs des Büros bbz Landschaftsarchitekten zeitnah 
umzugestalten und hierfür im Haushalt ab dem Jahr 2022 entsprechende Haus-
haltsmittel einzuplanen (s. Anlagen 1 und 2). 
 

2. In der Zwischenzeit ist unter Einbeziehung des Rechtsamtes die vergaberechtli-
che und vertragsrechtliche Abklärung erfolgt.  

a. Demnach ist vergaberechtlich bereits mit der Mehrfachbeauftragung im 
Jahr 2016 das EU-weite Vergabeverfahren abgeschlossen worden, so 
dass vor der Beauftragung des Planungsbüros keine weiteren vergabe-
rechtlichen Schritte mehr erforderlich sind.  

b. Auch bezüglich der Vertragsgestaltung bestehen seitens der Stadt Fürs-
tenfeldbruck aus dem Vergabeverfahren keine Bindungen. In dem im Jahr 
2016 mit dem Büro bbz geschlossenen Vertrag, für die Erstellung eines 
Vorentwurfs, wurden jedoch bereits einzelne Vereinbarungen für eine et-
waige zukünftige Beauftragung getroffen, die im Wesentlichen beibehalten 
werden sollen (z.B. Mindestsatz bzw. Basissatz). Bezüglich der übrigen 
Vereinbarungen wie die Honorarzone wird vorgeschlagen, diese anhand 
der tatsächlichen Gegebenheiten festzulegen. 

 
3. Auf Grundlage der bisherigen Kostenschätzung aus dem Jahr 2017 wurde im 

Jahr 2021 von Gesamtkosten in Höhe von ca. 2,7 Mio. € ausgegangen. Bei einer 
aktualisierten Kostenschätzung des Büros bbz vom Januar 2022 wird gegenwär-
tig von Gesamtkosten in Höhe von ca. 2,9 Mio. € ausgegangen.  
Im aktuellen Haushalt sind für das Jahr 2022 0,4 Mio. € sowie für das Jahr 
2023 weitere 2,7 Mio. € eingeplant, so dass derzeit von einem verfügbaren 
Kostenrahmen in Höhe von 3,1 Mio. € ausgegangen werden kann. 
Mittlerweile liegt seitens der Regierung von Oberbayern mit Schreiben vom 
16.02.2022 (s. Anlage 3) ein Förderbescheid vor, wonach über die bereits im 
Jahr 2021 zugesagte Förderung in Höhe von 0,8 Mio. € aus dem Sonderfonds 
„Innenstadt beleben“ (80 % von 1 Mio. € förderfähigen Kosten) hinaus weitere 
Fördermittel in Höhe von 0,4 Mio. € (80 % von 0,5 Mio. € förderfähigen Kos-
ten) zugesagt wurden. Die weitere Förderung wird voraussichtlich mit einem 
Fördersatz von 60 % erfolgen. Insgesamt wurden nunmehr in o. g. Schreiben 
auf Grundlage der bisherigen Kostenschätzung 2,285 Mio. € als förderfähig 
anerkannt; ggf. werden noch auf Grundlage der Kostenberechnung die förder-
fähigen Kosten erhöht.   
In Gesprächen mit Vertretern der Regierung und der Verwaltung wurde auf-
grund der Förderung aus dem o. g. Sonderfonds der dringende Appell hin-
sichtlich einer zügigen Realisierung spätestens im Jahr 2023 herangetragen. 
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Weiteres Vorgehen: 
 
2022: 

- Beauftragung Planungsbüro  
- Einberufung Arbeitskreis*, Überarbeitung Vorentwurf,  
- Beschlussfassung / endgültiger Vorentwurf  
- Entwurfs- und Ausführungsplanung 
- Ausschreibung 

 
2023: 

- Vergabe 
- Realisierung  

 
*Bezüglich des Arbeitskreises werden in Anlehnung an die letzten Fachbeiräte fol-
gende Teilnehmer festgelegt: 

 OB 

 2. Bürgermeister 

 1 Vertreter CSU 

 1 Vertreter BBV 

 1 Vertreter Bündnis 90/Die Grünen 

 1 Vertreter der übrigen Fraktionen/Parteien 

 1 Vertreter Umweltbeirat 

 Vertreter Planungsbüro bbz 

 Vertreter der Verwaltung 
 
Der Arbeitskreis wird bei Bedarf einberufen. 
 
Aus Gründen der Zeitersparnis wird vorgeschlagen, wie bei anderen vergleichbaren 
Projekten einen sogenannten Projektbeschluss zu fassen, durch welchen der Ober-
bürgermeister ermächtigt wird, die zur Realisierung erforderlichen vertraglichen Ver-
einbarungen zu treffen sowie nach Beschlussfassung des überarbeiteten Vorent-
wurfs auf Grundlage der Ergebnisse des Vergabeverfahrens die entsprechenden 
Bauleistungen zu vergeben und abzuschließen. 
 
 
 
Abschließend kommt das Stadtbauamt zu dem auf Seite 1 formulierten Beschluss-
vorschlag.  
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Regierung von Oberbayern • 80534 München 

 
Dienstgebäude  Telefon Vermittlung E-Mail  

Maximilianstraße 39 
80538 München 

+49 89 2176-0  poststelle@reg-ob.bayern.de 
 

U4/U5 Lehel Telefax Internet 

Tram 16/19 Maxmonument +49 89 2176-2914 www.regierung.oberbayern.bayern.de 
 

 

 
 
  
Stadt Fürstenfeldbruck 
Haupststraße 31 
82256 Fürstenfeldbruck 
 

 

- per E-Mail info@fuerstenfeldbruck.de - 
 
Bearbeitet von Telefon/Fax Zimmer E-Mail 

Andreas Schlichter +49 (89) 2176-3049 
+49 (89) 2176-403049 

5303 andreas.schlichter@reg-ob.bayern.de 

    
Ihr Zeichen Ihre Nachricht vom Unser Geschäftszeichen München, 

Klein 25.10.2021 4650.34_FFB_07-6-1 16.02.2022 

 
Zuwendungen für städtebauliche Erneuerungsmaßnahmen im  

Bayerischen Städtebauförderungsprogramm – Sonderfonds „Innenstadt beleben“ 

 

 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

zur Finanzierung Ihrer Maßnahme erlassen wir folgenden  

 

B E W I L L I G U N G S B E S C H E I D  Nr/n: 132 2021   

 

Gegenstand der Bewilligung 

 

Gesamtmaßnahme: 03 Innenstädte beleben Innenstadt 

Teilmaßnahme: 01 Neugestaltung südlicher Viehmarktplatz 

Einzelmaßnahme: 001 Neugestaltung südlicher Teil Viehmarktplatz  

  (2. Finanzierungsabschnitt) 

 

Förderfähige Kosten 

 

Von den Gesamtkosten der Maßnahme in Höhe von 2.682.295 € 

sind förderfähig 2.285.000 € 

Dieser Betrag wird als Anteilfinanzierung festgelegt  
(Nr. 2.2.2 VV zu Art. 44 BayHO und Nr. 5.1 StBauFR). 
 

 
Hiervon entfallen auf den 2. Finanzierungsabschnitt 500.000 € 

TOP Ö  5TOP Ö  5
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– 2 – 

Höhe der Zuwendung 
 

Im Rahmen einer Projektförderung werden hierzu bewilligt im 2. FA 400.000 € 

Die Zuwendungen werden als Zuschüsse gewährt (Nr. 5.1 StBauFR). 

 

Die Gesamthöhe der Zuwendungen beträgt –vorbehaltlich der weiteren  
Mittelzuteilung - voraussichtlich (Nr. 14.3 VV zu Art. 44 BayHO) 1.671.000 € 
 
 

Die Zuwendungen verteilen sich wie folgt 

 

Jahr Nr. Datum Ausgaben Finanzhilfen in € 

    Programmmittel Einnahmen 

    EU Bund Land EU Bund Land 
 

2021 038 08.11.2021 1.000.000   800.000     
 

2021 132 16.02.2022 500.000   400.000     
 

Summen 1.500.000 1.200.000 

 

   

Die Landesmittel wurden vom Bayerischen Landtag zur Verfügung gestellt. 

 

Dieser Bescheid gilt nur in Verbindung mit dem bisherigen Bewilligungsbescheid und den dort 

aufgeführten Bedingungen und Auflagen. 

 

 

Bewilligungszeitraum 

 

Der Bewilligungszeitraum endet am 30.06.2022 (Nr. 4.2.5 VVK). 

 

 

Bindungsfrist 

 

Die Bindungsfrist beträgt 25 Jahre (Nr. 23 StBauFR). 

 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
gez. 
 
Julia Preschern  
Baurätin 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2661/2022 
 

28. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Veranstaltungsforum Fürstenfeld: Bestellung Prüfer Jahresabschluss 
2021 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ:  Erstelldatum 15.02.2022 

Verfasser Leinweber, Norbert Zuständiges Amt VF  

Sachgebiet Veranstaltungsforum 
Fürstenfeld 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Kultur- und Werkausschuss Vorberatung/ Ent-
scheidung 

09.03.2022 Ö 

2 Stadtrat Entscheidung 29.03.2022 Ö 

 

Anlagen: 1) Vorabauszug Kultur- und Werkausschuss vom 09.03.2022 
 

 

Beschlussvorschlag: 
 
Der Stadtrat beschließt, den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband (BKPV) mit 
der Prüfung des Jahresabschlusses 2021 für das Veranstaltungsforum Fürstenfeld 
gemäß Art. 107 GO zu beauftragen. 
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Seite 2 

 

Referent/in Klemenz, Dr. / CSU
 

    Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in Jäger / SPD     Ja/Nein/Kenntnis Ja 

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen       

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag        
   

      
€ 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 
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Sachvortrag: 
 
Jahresberichte des Veranstaltungsforums Fürstenfeld sind durch einen sachverstän-
digen Prüfer zu überprüfen (Art. 107 GO). Inhaltlich erstreckt sich die Prüfung auf die 
Vollständigkeit und Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und der Buchführung 
unter Einbeziehung des Lageberichtes. Die Bestellung des Abschlussprüfers ist Auf-
gabe des Stadtrates. Sie ist durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband 
(BKPV) oder einen unabhängigen Wirtschaftsprüfer oder eine Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft durchzuführen (Art. 107 Abs. 2 GO). Die bisherigen Jahresabschlüsse 
des Veranstaltungsforums wurden durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungs-
verband geprüft; eine geeignete Prüfungssystematik zwischen dem BKPV und dem 
Eigenbetrieb besteht. Ein wesentlicher Vorteil der BKPV-Prüfung besteht darin, dass 
sich der im Rahmen der überörtlichen Rechnungsprüfung der Stadt anfallende 
Nachprüfungsaufwand verringert. 
 
Im Rahmen der Kontrolle der überörtlichen Prüfung wurde Folgendes angemerkt: 
„Die Beauftragung des Abschlussprüfers durch den Stadtrat erfolgte im Prüfungszeit-
raum jeweils im Folgejahr für das Vorjahr. Künftig wäre zu beachten, dass der Ab-
schlussprüfer nach§ 4 Abs. 2 KommPrV rechtzeitig (sechs Monate) vor Ablauf des 
Wirtschaftsjahres, auf das sich seine Prüfungstätigkeit erstreckt, vom Stadtrat zu be-
stellen ist (vgl. hierzu auch Lenz/Wager, Eigenbetriebsverordnung Bayern, 6. über-
bearbeitete Auflage 2019, RdNr. 12 zu§ 25 EBV). Künftig ist darauf zu achten, dass 
der Jahresabschluss und der Lagebericht des Eigenbetriebs spätestens innerhalb 
von neun Monaten (bis 30.09.) nach Schluss des Wirtschaftsjahres durch einen 
sachverständigen Prüfer (Abschlussprüfer) geprüft werden (§ 25 Abs. 2 Satz 1 EBV, 
Art. 107 Abs. 1 GO).“ 
 
Der BKPV vergibt erfahrungsgemäß keinen Prüfungstermin ohne entsprechenden 
Stadtratsbeschluss überdies hat der BKPV einen Vorlauf von vier bis fünf Monaten 
zur Terminvergabe. Mit der Beschlussvorlage in Zusammenhang mit Vorlage des 
Jahresabschlusses, wie bisher, wäre die vorgegebene Frist nicht haltbar. Aus diesem 
Grund wird die Beauftragung nunmehr entkoppelt. 
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STADTVERWALTUNG FÜRSTENFELDBRUCK 
 

Beschlussvorlage Nr. 2691/2022 
 

28. öffentliche und nichtöffentliche Sitzung des Stadtrates 

 

Betreff/Sach-
antragsnr. 

Oberbürgermeisterwahl; 
Festlegung Wahltermin und Bestellung Wahlleiter 

TOP - Nr.  Vorlagenstatus öffentlich 

AZ: Amt 3 / SG 33 - Ze Erstelldatum 17.03.2022 

Verfasser Zenk, Stephan Zuständiges Amt Amt 3  

Sachgebiet 33 Bürgerbüro, 
Standesamt, Friedhof 

Abzeichnung OB: 

Abzeichnung 2./ 3. Bgm: 

Beratungsfolge Zuständigkeit Datum Ö-Status 

1 Stadtrat Entscheidung 29.03.2022 Ö 

 

Beschlussvorschlag: 
 

1. Der Stadtrat beschließt den vorzuschlagenden Wahltermin auf den 
05.03.2023 anzuberaumen und beauftragt die Verwaltung diesen Termin 
durch die Kommunalaufsicht im Landratsamt Fürstenfeldbruck festsetzen zu 
lassen. 
 

2. Der Stadtrat beschließt die Bestellung der folgenden Personen zum Wahllei-
ter/stellvertretenden Wahlleiter für die abzuhaltende Oberbürgermeisterwahl 
2023: 
 
Wahlleiter:  Herr Christian Kieser, Amtsleiter Amt 3 
Stellvertreter:  Herr Stephan Zenk, Sachgebietsleiter SG 33 
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Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis     

Referent/in        Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in          Ja/Nein/Kenntnis    

Referent/in         Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

Beirat      Ja/Nein/Kenntnis    

     

Klimarelevanz       

Umweltauswirkungen     

Finanzielle Auswirkungen       

Haushaltsmittel stehen zur Verfügung  Ja ca. 50.00
0 € 

Aufwand/Ertrag lt. Beschlussvorschlag     ca 50.00
0 € 

Aufwand/Ertrag der Gesamtmaßnahme      
  

      € 

Folgekosten      

     

     
  

      € 

 

 

 

84

Sta
dtra

t

30
.03

.20
22



Seite 3 

Sachvortrag: 
 

1. Die Amtszeit des amtierenden Oberbürgermeisters endet mit Ablauf des 
22.05.2023.  
Da dessen Amtszeit nicht gleichzeitig mit der Wahlzeit des Stadtrats endet hat 
die Rechtsaufsichtsbehörde den Wahltermin für die Neuwahl des Oberbürger-
meisters festzusetzen (Art. 44 Abs. 1 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlge-
setz – GLKrWG). Die Neuwahl soll innerhalb der letzten drei Monate der ablau-
fenden Amtszeit stattfinden (Art. 44 Abs. 1 Satz 2 GLKrWG).  
Unter Berücksichtigung der Ferientermine und der aktuellen rechtlichen Überle-
gungen, dass die Frist für eine Stichwahl von 2 auf 3 Wochen verlängert werden 
soll, wird als Wahltermin der 05.03.2023 vorgeschlagen.  
Dieser Tag würde im gesetzlichen Rahmen für eine OB-Wahl liegen. 
Das Landratsamt Fürstenfeldbruck hat uns als zuständige Rechtsaufsichtsbe-
hörde bereits darüber informiert, dass der 05.03.2023 als Wahltermin, und auch 
der potentielle Stichwahltermin am 19. bzw. 26.03.2023, als sehr passend be-
trachtet wird. Gleichzeitig wurde darum gebeten beizeiten den notwendigen An-
trag auf Festsetzung des Wahltermins beim Landratsamt einzureichen. 
 
Es wird daher vorgeschlagen den Wahltermin für den Oberbürgermeister auf den 
05.03.2023 festzulegen und die Rechtsaufsichtsbehörde um entsprechende 
Festsetzung zu bitten. 
 
 

2. Für die anfallende Wahl des Oberbürgermeisters hat der Stadtrat einen Wahllei-
ter zu bestellen (Art. 5 Abs. 1 Satz 1 Gemeinde- und Landkreiswahlgesetz – 
GLKrWG). 
Danach ist entweder der Oberbürgermeister, einer der weiteren Bürgermeister, 
einer der weiteren Stellvertreter des Bürgermeisters, ein sonstiges Stadtratsmit-
glied oder eine Person aus dem Kreis der städtischen Bediensteten zum Wahllei-
ter zu bestellen. 
Nicht benannt werden kann, wer zum Oberbürgermeister kandidiert, (wer zum 
Stadtrat aufgestellt wurde)1, wer für diese Wahlen eine Aufstellungsversammlung 
geleitet hat und wer für diese Wahlen Beauftragter oder stellvertretender Beauf-
tragter eines Wahlvorschlags ist (Art. 5 Abs. 1 Satz 4 GLKrWG). 
 
Es wird empfohlen die Bestellung entsprechend dem Beschlussvorschlag vorzu-
nehmen. 

 
 
 

                                            
1 Nur im Zusammenhang mit allgemeinen Kommunalwahlen zutreffen 
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